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D + H Mechatronic AG 

Georg-Sasse-Straße 28-32 

22949 Ammersbek  

 

Feststellanlage "FDC 04"  

Dieser Bescheid ändert und ergänzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-6.5-1322 vom 
10. September 2015. 
Dieser Bescheid umfasst zwei Seiten. Er gilt nur in Verbindung mit der oben genannten allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung und darf nur zusammen mit dieser verwendet werden.    
  

 

07.02.2017 III 33-1.6.5-19/16 

über die Änderung und Ergänzung der 

allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung 

vom 10. September 2015 
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ZU II BESONDERE BESTIMMUNGEN 

Die Besonderen Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden wie folgt geän-
dert und ergänzt: 

 

1. Abschnitt 3.6.2.2 erhält folgende Fassung: 

 Sturzmelder müssen mit ihrer Halterung unmittelbar an der Wand (Abstand der Melderachse 
von der Wand kleiner Durchmesser des Meldersockels) über der Rauchdurchtrittsöffnung, 
höchstens 0,1 m über der Rauchdurchtrittsöffnung, angebracht werden, wobei die Befesti-
gungsfläche des Melders maßgebend ist. Wärmemelder sind für die Verwendung als Sturz-
melder nicht geeignet. 

 

2. Anlage 1, Liste 2, wird um die Tabelle "1a. Elektro-Haftmagnete gemäß DIN EN 1155 für die Ver-
wendung an einflügeligen und zweiflügeligen Drehflügeltüren" ergänzt: 

 

lfd. Nr. Typenbezeichnung Hersteller Leistung P W 

1a.1 830-3-20-00 F 90 ASSA ABLOY 0,48 

1a.2 830-5-20-00 F 90 ASSA ABLOY 0,6 

1a.3 830-8-20-00 F 90 ASSA ABLOY 1,1 

1a.4 830-12-20-00 F 90 ASSA ABLOY 2,5 

1a.5 838 ASSA ABLOY 2,1 

 

 

Maja Tiemann  Beglaubigt 

Referatsleiterin 
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